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Branchen-News aus der Welt des Rechts
EINSTEIGER/
AUFSTEIGER

D ie DLA Piper International
LLP konnte den renommier-

ten Juristen Tony Angel als neu-
en Global Co-Chairman und Se-
niorpartner gewinnen. Er war lan-
ge als Managing-Partner der in-
ternationalen Wirtschaftskanzlei
Linklaters tätig. Von dort wechsel-
te er als Executive Managing Di-
rector und Head of EMEA zu der
Ratingagentur Standard & Poor’s.
Bei DLA Piper wird Angel ge-
meinsam mit dem Seniormanage-
ment an der Umsetzung der glo-
balen Kanzleistrategie arbeiten,
mit besonderem Fokus auf die fi-
nanzielle Performance und die
Positionierung in Schlüsselmärk-
ten.

VERANSTALTUNG
DER WOCHE

D ie Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungskanzlei Leit-

nerLeitner ist seit Anfang Okto-

ber auch in Belgrad mit einem
Büro vertreten. „Wir freuen uns,
dass wir nun auch in Serbien die
hohe Qualität unserer Beratungs-
leistungen anbieten können“, be-
tont Partner Pavo Djedović, der
die Kanzlei gemeinsam mit René
Schöb, Partner, und Rosana
Draznik, Direktorin, führt.

E ndlich mehr Platz!“ Unter die-
sem Motto fand die Eröffnung

der neuen Räumlichkeiten von

Haslinger/Nagele & Partner in
Wien statt. Unter den rund 200
Gästen waren unter anderen
Günter Liebel, Lebensministeri-
um, Heinz Kail, Verwaltungsge-
richtshof, ARA-Vorstand, Chris-
toph Scharff, Rudolf Maier,
ERA-Geschäftsführer, und Alois
Fürnkranz, Saubermacher Wien.

B ringen Verwaltungs- bzw.
Aufsichtsräte genügend Qua-

lifikationen mit? Und wer kontrol-

liert die Kontrolleure? Diese Fra-
gen standen bei dem Seminar
„Aufsichtsräte auf dem Prüf-
stand“ zur Debatte. Veranstalter
waren die Kanzlei Dorda Brugger
Jordis und Inara Initiative Auf-
sichtsräte Austria. Martin Bro-
dey, Managing-Partner von DBJ,
und Viktoria Kickinger, Inara-
Gründerin, zeigten, welche Mög-
lichkeiten der Aufsichtsratsevalu-
ierung es gibt, und wie sich das
EU-Grünbuch zur Corporate Go-

vernance auf Aufsichtsräte in Ös-
terreich auswirken könnte.

AWARD/
DEAL DER WOCHE

D ie Anwaltskanzlei Schönherr
hat den börsenotierten rumä-

nischen Investmentfonds Sif
Muntenia beim Verkauf/Swap
eines Anteilspakets an Rumäniens
größter Bank, der BCR, betreut.
Verkauft wurde an den Mehr-
heitseigentümer Erste Group. Un-
ter der Leitung der Partnerin Nar-
cisa Oprea aus dem Bukarester
Büro gehörten auch Veronica
Alexeev (Kapitalmarkt-Associate,
Schönherr Bukarest) und
M&A-Partner Markus Piuk zum
Team. Schönherr betreute die ös-
terreichischen und rumänischen
rechtlichen Aspekte des Deals.

Peter Ramsauer und Michael Ma-
gerl. Foto: Haslinger/Nagele

Wilhelm Rasinger, Viktoria Kickin-
ger und Martin Brodey. Foto: DBJ

Markus Piuk und Narcisa Oprea,
Partner bei Schönherr. Foto: Schönherr

„Haribo“ macht Dividenden
im Konzern nicht steuerfrei
Verwaltungsgerichtshof setzt EuGH-Urteil zu Portfolio-
dividenden anders um als der Verwaltungssenat.

VON ERNST MARSCHNER

[LINZ] Die Besteuerung von Divi-
denden bei Körperschaften stellt
in der Fachwelt ein lang andau-
erndes Diskussionsthema dar.
Österreich hat ein schwierig
durchschaubares System einge-
richtet. Inländische Dividenden
sind jedenfalls von der Körper-
schaftsteuer befreit. Dies trifft
auch auf ausländische Dividen-
den zu, wenn die österreichische
Mutter mindestens 10 % der An-
teile hält – damit wird der öster-
reichische Holdingstandort geför-
dert. Im Bereich der Portfoliobe-
teiligungen (weniger als 10 % Be-
teiligung) sind seit 1. 1. 2011 Divi-
denden aus EU-Staaten und sol-
chen Drittstaaten befreit, die mit
Österreich ein umfassendes Amts-
hilfeabkommen abgeschlossen
haben. Dividenden aus anderen
Ländern werden mit Körper-
schaftsteuer besteuert. Dies gilt
auch für Dividenden aus Niedrig-
steuerländern, bei denen Öster-
reich den Besteuerungsvorteil
durch die „Anrechnungsmetho-
de“ abschöpft: So wird etwa eine
Dividende aus dem Steuerpara-
dies Zypern mit 25 % Körper-
schaftsteuer belegt und die gerin-

ge zypriotische Körperschaftsteu-
er anteilsmäßig abgezogen. Ein
derart vermischtes System ist
nach der Rechtsprechung des
EuGH zulässig (s. Rechtspanora-
ma vom 14. 2. 2011).

Die aktuelle Entscheidung des
VwGH (2011/15/0070) betrifft
Perioden bis 2010. Das österrei-
chische Körperschaftsteuergesetz
sieht nämlich für die Vergangen-
heit die volle Steuerpflicht von
Portfoliodividenden aus Drittstaa-
ten vor. Der Unabhängige Finanz-
senat war der Meinung, dass Divi-
denden aus Drittstaaten aufgrund
des EuGH-Urteils „Haribo“ steuer-
befreit sind. Der VwGH hingegen
schreibt für diese Fälle die An-
rechnungsmethode vor. Soweit
die ausländische Körperschaft-
steuer höher als die österreichi-
sche ist, kommt keine weitere
Steuer zur Vorschreibung. Soweit
jedoch die ausländische Steuer
niedriger ist, muss die österreichi-
sche Muttergesellschaft die Diffe-
renz abführen. Dabei ist zu beach-
ten, dass bis 2004 in Österreich
34 % Körperschaftsteuer, erst ab
2005 nur 25 % erhoben wurden.
MMag. Dr. Ernst Marschner LL.M.
ist Steuerberater bei Ernst & Young

in Linz.

Schlechte Nachrichten an der Steuerfront. [ Michaela Bruckberger ]
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EuGH: Verkauf notleidender
Forderungen ohne USt.-Pflicht
Umsatzsteuer. Der EU-Gerichtshof eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten.
VON CHRISTIAN WIMPISSINGER

[WIEN] Der Verkauf notleidender
Forderungen – das sind solche, die
nicht mehr bedient werden und bei
denen substanzielle Ausfälle dro-
hen – wird durch eine neue Ent-
scheidung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union (EuGH) für Ban-
ken günstiger. Bisher war unklar,
ob die Umsatzsteuerpflicht, welche
nach EuGH-Rechtsprechung bei
typischen Factoring-Transaktionen
gilt und Banken als Forderungsver-
käufer grundsätzlich belastet, auch
beim Verkauf notleidender Forde-
rungen greift. Nun stellt der EuGH
(im GFKL-Urteil C-93/10 vom 27.
Oktober) klar: keine Umsatzsteuer-
pflicht, wenn keine Factoring-Leis-
tungen vereinbart sind. Ob solche
Leistungen vereinbart sind, leitet
sich für den EuGH aus der Art der
Kaufpreisbestimmung ab. Dies
könnte auch für Factoring-Transak-
tionen Folgen haben.

Wer trägt das Ausfallsrisiko?
Doch langsam. Grundsätzlich wird
„unechtes Factoring“, bei dem ein
Unternehmer seine Forderungen
an einen Factor verkauft und ihm
für die Abwicklung der Forderun-
gen sowie die Vorfinanzierung eine
Gebühr zahlt, während das Aus-
fallsrisiko beim Unternehmer
bleibt, vom „echten Factoring“ un-
terschieden. Bei diesem über-
nimmt der Factor das Ausfallsrisi-
ko. Bis Juni 2003 war dieser Unter-
schied für die Frage relevant, ob
Umsatzsteuer anfällt: Das unechte
Factoring war in seine Leistungs-
bestandteile zu zerlegen und diese
entweder umsatzsteuerpflichtig (so
der Forderungseinzug, die Debito-
renverwaltung) oder umsatzsteuer-
befreit (etwa die Kreditgewährung).
Beim echten Factoring wurde über-
haupt angenommen, dass der Fac-
tor keine Leistung an den Forde-
rungsverkäufer erbringt.

Das EuGH-Urteil im Fall MKG-
Kraftfahrzeuge (C-305/01) hat
2003 eine Änderung gebracht:
Auch beim echten Factoring, so
das Gericht, werden Factoring-
Leistungen an den Forderungsver-
käufer erbracht, die umsatzsteuer-

pflichtig sind. Steht dem Verkäufer
ein Vorsteuerabzug zu, ist das kein
Problem; handelt es sich jedoch
um Banken, wird die Umsatzsteuer
zur Kostenposition, weil sie grund-
sätzlich keinen vollen Vorsteuer-
abzug geltend machen können.

Außerdem warf die MKG-Ent-
scheidung einige Fragen auf: Wel-
che Transaktionen sind als Factor-
ing anzusehen, welche nicht? Un-
terliegen auch Käufe konzernin-
terner Forderungen oder der ein-
gangs erwähnten notleidenden
Kredite der geänderten Umsatz-
steuerbehandlung? Wie ist die Be-
messungsgrundlage zu ermitteln,
vor allem in Extremfällen? Können
unterschiedliche Leistungsbe-
standteile wie Kreditgewährung,
Debitorenverwaltung, Forderungs-
einzug umsatzsteuerlich getrennt
beurteilt werden? Derartige Un-
sicherheiten sind in einem Ge-
schäftsfeld, das mit kleinen Mar-
gen und wirtschaftlichen Unsi-
cherheiten operiert, schädlich.

Die österreichische und als
Vorreiter die deutsche Finanzver-
waltung (MKG war ein deutscher
Fall) gaben einige Antworten. So
sollte etwa in Österreich beim un-
echten und echten Factoring der
auf die Kreditgewährung entfallen-
de Entgeltsteil steuerbefreit sein, in
Deutschland hingegen nur dann,
wenn der Kreditgewährung eigene
wirtschaftliche Bedeutung zu-
käme; andernfalls – bei bloß unter-
geordneter Bedeutung – sollte sie
als Teil der steuerpflichtigen Fac-
toring-Leistungen ebenfalls steu-
erpflichtig sein. Diese Unterschei-
dung wurde wegen Wertungswi-
dersprüchen in den Umsatzsteuer-
richtlinien teilweise auch für Ös-
terreich als gültig angesehen.

Unklarheiten, die auch vom
Verwaltungsgerichtshof behandelt
wurden, gab es zudem bei der Be-
stimmung der Bemessungsgrund-
lage. Grundsätzlich ist sie die Dif-
ferenz zwischen „Nominale der
verkauften Forderung“ und dem
Kaufpreis, bei notleidenden Forde-
rungen jedoch die Differenz zwi-
schen dem „Wert der Forderung“
und dem Kaufpreis. Teilweise wur-
de jedoch gänzlich infrage gestellt,

ob der Kauf notleidender For-
derungen überhaupt den MKG-
Grundsätzen unterläge.

Das neue Urteil klärt nun ei-
nige offene Fragen und bringt Än-
derungen für den Markt, da der
EuGH seine bisherigen Grundsät-
ze interessant umgesetzt hat. Der
zugrunde liegende Sachverhalt be-
traf kein typisches Factoring, son-
dern den Verkauf notleidender
Forderungen in Deutschland, bei
dem der Käufer das Ausfallsrisiko
und (im eigenen Interesse) den
Einzug übernahm. Da der EuGH
ausdrücklich auf MKG, einen Fac-
toring-Fall, verwies, ist die GFKL-
Entscheidung dennoch relevant.

Kaufpreis in Einzelteile zerlegt
Die Parteien des GFKL-Falls haben
explizit vereinbart, wie sich der
Kaufpreis zusammensetzt, und da-
bei keine Factoring- oder Ausfalls-
gebühr vorgesehen. Konkret haben
die Parteien den Wert der Forde-
rungen festgelegt und davon zwei
Positionen abgezogen: eine für die
Zinskomponente der Vorfinanzie-
rung des Verkäufers durch den
Käufer, eine als Diskontierung der
Forderungen infolge der sofortigen
Zahlung (Present-value-Diskontie-
rung). Diese detaillierte Festset-
zung des Kaufpreises, die keinen
Raum für Factoring-Gebühren ließ,
genügte dem EuGH, um daraus –
anders als im MKG-Fall – zu schlie-
ßen, es lägen keine Factoring-Leis-
tungen vor. Für ihn war klar: Wenn
kein Entgelt für andere Leistungen
vorgesehen war, wurden auch kei-
ne anderen Leistungen erbracht als
die von den Parteien gewollten.

Es ist nicht sicher, ob die
Grundsätze aus GFKL für alle Fac-
toring-Transaktionen gelten. Den-
noch ist anzuraten, den Kaufpreis
bei einem Forderungskauf konkret
aufzuschlüsseln. Entweder ist da-
bei kein Raum für typische, um-
satzsteuerpflichtige Factoring-Leis-
tungen, oder die verschiedenen
Leistungen können klar voneinan-
der getrennt und umsatzsteuerlich
unterschiedlich behandelt werden.

Der Autor ist Partner bei Binder
Grösswang und lehrt an der

University of Miami.


